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Beschlussvorlage Stadtrat öffentlich 
 
 
Einreicher: Bürgermeister Erfasst am: 13.11.2025 
Erarbeitet: Thomas Bigl Vorlage-Nr.: BV/036/2025 
 
 

Beratungsfolge Datum Zuständig Status 

Technischer Ausschuss 04.12.2025 Vorberatung nicht öffentlich 

Verwaltungs- und Sozialausschuss 11.12.2025 Vorberatung nicht öffentlich 

Stadtrat 18.12.2025 Entscheidung öffentlich 

 

Gegenstand der Vorlage 

Grundhafter Ausbau Florian-Geyer-Weg BA 2 - Abrechnungsbeschluss 
 

Gesetzliche Grundlage 

§ 28 Sächsische Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. März 2018 
(SächsGVBl. S. 62), die zuletzt durch Artikel 15 des Gesetzes vom 27. Juni 2025 
(SächsGVBl. S. 285) geändert worden ist 
 

  

 

Beschlussvorschlag 

Der Stadtrat der Stadt Wilkau-Haßlau beschließt die Abrechnung des Vorhabens 
„Grundhafter Ausbau Florian-Geyer-Weg BA 2“ wie folgt: 

1. Die abgerechneten Kosten in Höhe von insgesamt 286.698,25 € brutto werden 
gebilligt. 

2. Der Beschluss steht unter dem Vorbehalt des Ergebnisses der Prüfung durch die 
fördermittelgebende Stelle sowie möglicherweise daraus resultierender 
Rückforderungen / Nachzahlungen von Fördermitteln. Der Stadtrat ist über das 
Ergebnis der Prüfung zu informieren. 

 

  

 

Begründung 

Das Bauvorhaben wurde auf der Grundlage der VOB/A Abschnitt 1 §1 öffentlich 
ausgeschrieben.  
Die Stadt Wilkau-Haßlau erhielt für die Ausführung der Baumaßnahme Fördermittel in Höhe 
von 100.000,00 € aus dem Kommunalbudget Straßenbau 2024. 
Die Firma VSTR AG Rodewisch wurde mit Auftragsschreiben vom 15.11.2024 mit der 
Bauausführung beauftragt (Stadtratsbeschluss BV/038/2024). 
Auftragssumme (einschl. Straßenbeleuchtung): 285.822,83 € 
Abrechnungssumme (einschl. Straßenbeleuchtung): 286.698,25 € 
 
Die Abrechnungssumme gliedert sich wie folgt: 
Baukosten: 239.854,62 €                                                                                            
Bauvertrag vom 15.11.2024 (239.500,80 €) 
Planungskosten: 31.530,68 € 
Planungsverträge vom 11.07.2018 (LPh 7 und 8) und 30.07.2024 (ÖBü) (32.805,37 €) 

Straßenbeleuchtung  12.387,69 € 
Auftrag vom 03.12.2024 (10.591,40 €) 
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Vermessung:  2.925,26 € 
Finanziert aus: 
Fördermittel aus Kommunalbudget Straßenbau 2024: 100.000,00 € 
Eigenmittel:  186.698,25 € 
Buchungsstelle: 54.10.01.00/099511/B463 (Gemeindestraßen/Hochbaumaßnahmen/Grundhafter 
Ausbau Florian-Geyer-Weg BA 2)                               
Budget: 4540000 Straßenbewirtschaftung 

 
Alle €-Angaben sind Bruttowerte. 

  

 

Finanzielle Auswirkung 
 keine haushaltsmäßigen Berührungen  Ausgabenerhöhungen   
 Einnahmeerhöhungen   Mittel stehen zur Verfügung   
 Einnahmeminderungen   Mittel stehen nicht zur Verfügung   
 Ausgabenminderungen   Folgekostenberechnung in Anlage   

    

Bemerkung:       
 

 

  

 

Anlagen 

    
 
 
 
 
Feustel 
Bürgermeister 
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